
Haftung 

Die Arbeiterkammer Wien als Organisator der Betriebssport-Veranstaltung 
weist aus Gründen rechtlicher Vorsicht darauf hin, dass bei der Teilnahme an 
diesen Veranstaltungen grundsätzlich kein gesetzlicher Unfall-
Versicherungsschutz gegeben ist. Es handelt sich dabei um eine private 
Freizeitbeschäftigung. Die Arbeiterkammer Wien empfiehlt daher, bei den 
Sportveranstaltungen auf einen entsprechenden privaten Unfall-
Versicherungsschutz zu achten.  

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und der Veranstalter übernimmt 
keine Haftung für Unfälle und daraus entstehende Schäden jeder Art sowie 
Aktiven als auch Dritten gegenüber sowie für abhanden gekommene 
Gegenstände. 

 


